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In: Namen das Deutschen Vblkes 

In der  Strafsache gegen d i e  am.. 12, Januar 1888 geborene, 
geschiedene El:l L geb.  aus Berl in 
wegen Vergebene gegen das He imtäckegese tz  

hat das fibichsgericht, 6 ,  Strafsenat, i n  der Sitzung 
vom 27. November 1942, an der  te tlgenomanen haben 

a ls  Ri chter: 
der senatspräsídent D r .  Kamele 
und d i e  He íchsger tchtsräte Schoerl in, Dr .  zeidler, 
Dr .  pawelka, Grafen, 

als Beamter der Sifiaatsanwaltechaft: 
der Oberstaatsanwalt Schicke r t ,  

auf d i e  nicht igkettsbeschwerde des oberre ichsanwalts nach .«1rt.7 
§ 2 d e r  VO zur de i teren Vers infachung der  Strafrechtspflege vom 
15. August 1942 feeez I s.5o8) in  Verbindung ' m i t  den §§ 34,35 

~. 

der  Zuetånd iglfe ítsvo nach mündlicher Verhandlung für Recht 
erkannt: 

I .  Das Urne i l  des sondergerichts S a l z b u r g vom 2..5'eptember 
1942 w i rd  m i t  den ihm zu Grunde l legenden Jvlaststellungen aufgehoben 
und d i e  Sache .zu neuer Verhandlung und Mtscheidzezg an das Erstge= 
nicht zurilckverWieeen. 

II. El:l .Z§l:l geb.  hat we i terh i rz  i n  strafhajt zu verblaı`= 
bei. 

Von Iächts 

Gründe 

wegen 

I Das sondargericht hat d i e  Angeklagte L wagen Vorgehens 
gegen den § 2  Als. 2 Hetmtückegesetz zu zehn Honaten Ge.7üngnt.s vor= 
u r t e i l t .  D ie  Entscheidung is t  rachtskräft ig .  1 

J 

W i e  
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wie das Ür te t l  f e s t s t e l l t ,  war d i e  Angeklagte, d i e  Angestellte 
be im  Ernährungsamt Be r l i n  i s t ,  im Sommer 1942 in  Flach au zur .Sommer= 
f r ische. Dort hat s i e  s i c h  1 . )  m i t  der Technikersgatt ín K 
i n  e i n  pol i t isches Gespräch eingelassen und dabei  geäußert: 

a) ,Der Oberbefehlshaber des Heeres von Brauchitsch i s t  deshalb 
gegangen, we i l  der  Führer um ihn: verlangte, daß am 9 .  November 1941 
Moskau genommen we rde . Braucht tsch aber hatte se ins Soldaten .zu 
l ieb, a l s  daß er d i e  Soldaten kw- diesen Plan opferte.Auch ende re 
Heerfilhrer, w i e  Generalfeldmarschall. Bock s ind  m i t  Brauchitsch ge= 
gangen, we i l  s i e  auch empör t waren, daß der  Führer so v i e l e  J!ensehen= 
massen opfern w i l l . "  . 

b )  ,Es i s t  sehr gut, daß das Attentat auf Heydrich i n  Prag 
gelungen i s t ,  w e i l  d i ese r  e i n  ganz gemeiner Ker l  war und zahllose 
Menschen erschießen l i e ß .  Heydrich w i r d  wohl n i ch t  der Letzte sein." 

c) ,Fenn w i r  den Kr ieg gewinnen, dann w i r d  es uns e rs t  recht 
schlecht ergehen." 

2 . )  Der Frau K zeigte s i e  e i n  Zahlensptel mi t  hz'= 
stortschen Jahreszahl en, aus denen entnommen werden so l l ,  daß der 
Führer i m  Jahre 194.3 gestürzt werde, und fügte hinzu: ,sie werden 
Ja  sehen, es bahnt s i c h  w iede r  e ine Entscheidung an.!' 

D i e  K= hat Anzeige ers ta t te t ,  a l s  s i e  von einem 
.Schuljungen erfuhr, daß d i e  Angeklagte ihn zur-Mde geste l l t  habe, 
we i l  e r  m i t  dem .Deutschen Gruß und nicht  m i t  „Grüß Gott" gegriåfit 
habe . 

Das .Sondergericht s t e l l t  fest, d i e  Angeklagte se i  staatsfeind= 
l i e h  e inges te l l t  und habe ihren Souwıeraufenthalt benutzt, um Hetz= 
propaganda zu be t re iben.  

Be i den Vorgängen unter 1 )  und 2) ntısımt das Landgericht an, d i e  
Angeklagte habe d i e  Ãußerwıgen den be iden  Frauen gegenuber- nicht 
öf fent l ich aber unter Sol  Chen umständen getan, daß s i e  daınit habe 
rechnen müssen, d i e  Äußerungen würden in d i e  Öffent l ichkeit  dringen . 
Denn d i e  be iden Frauen se den ihr n icht  näher bekannt gewesen und s i e  
habe s i c h  auf deren stt l lschwe gen n ich t  verlassen können. 

Bei der St rajzumessıezg z ieht  das Son de rgeri cht a ls  ınzıaema 
besonders in  Betracht, daß d i e  Angeklagte offensicht l ich nervös über= 
re iz t  Set und über a l les schimpfe . 

Die Nicht tgkeitsbeschzaerde des Oberreichsanwalts greift das UW* 
t e i l  an, A) w e i l  d i e  recht l iche Beurtei lung des festgestel l ten sich; 

Ver- 
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uerhalts unvollständig und die Entscheidung wegen dieses Fehlers 
ungerecht sei, und B) weil aber auch selbst bei der rechtlichen 
Beurteilung des Sondergeríchts die strafe von sehn .Monaten Gefängnis 
viel zu milde sei. Des sbndergertcht hätte prüfen müssen, 

1.) ob die beiden Hetzreden nicht auch nach dem ,§ 5' Abs. 1 Nr.1 
Kssvo strafbar seien, . 

2.) ob die Angeklagte nicht dadurch, daß sie den Anschlag auf 
den 5s=Obergruppenjührer Heydrich gutgeheißen habe, ein 
Verbrechen gegen den § 8 des österreichischen gprengstojje 
gesetzes vom 27. Mei 1885 (RGB1 1885' Nr. 154) . in der Fee= 
sung des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1934 (Bas: II .Nr277) 
und des Bundesgesetzes vom Jahre 1935' (BGBl 1935 .Nr.197) 
begangen habe, 

3.) ob nicht der §' 4 der Volksschäd2 tngsVO deshalb anzuwenden 
' gewesen sei, weil stch'díe Angeklagte bei der Verbreitung 

der unwahren. Gerüchte über das .Ausscheiden des Generalleld= 
marschalls von ~.Brauchitsch*aus der Obersten Heeresleítung 
das im Krieg besonders große Verlangen der Volksgenoseen 
nach Nachrichten dieser Art und die besondere Bereitschaft 
der Vblksgenossen zur Aufnahme derartiger Gerüchte zunutze . 

gemacht habe.und die Angeklagte nach ihrer ganzen Person= 
lichkeit unter Berücksichtigung aller Umstände, insbeSonde= 
re auch der zu: und ihrerıßegleitumstände als Volksschäd* 
lang anzusehen Set. 

Die Nicht tgkettsbeschwerde hat Erfolg . 
A. Der Tatrichter ist uerpj¶ichtet, den sachverhalt, wie er 

sich auf Grund der Hauptverhandlung darstellt, nach allen in Be= 
tracht kommenden rechtlichen Gesichtspunkten zu erörtern. soweit 
die .fltchtigkeítsbeschwerde In dieser Beachtung einen Mangel geltend 
macht, stützt sie ihre Auffassung auf' ate Bedeutung, die sie den 
einzelnen ÄUßerungen der Angeklagten beilegt. Wie eine Bekundung 
auszulegen ist, hat der Tatrichter nach den umständen des gegebenen 
Inlles zu entscheiden. BeeN muß er sich dabe z von rechtlich r ich= 
t gen .Erwägungen leiten lassen . Gegen diese Ibrderung kann er auch 
dadurch verstoßen, daß er versäumt unter sämtlichen in Betracht 
kommenden rechtlichen Gesíehtspunkten die ÄUßerungen in ihrer tat= 
sächlichen Bedeutung zu untersuchen. .Es ist deshalb unter umständen 
geboten, daß die Entscheidung des Tatríchters erkennen läßt, in wie= 

wett 

1 
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weit seine .prufung auch wegen einer solchen Bedeutung der Äuge= 
rungen gegangen ist, deren Annahme er abgelehnt hat. Aus dem Ürte al 
des sbndergeríchts it nur ersichtlich, daß das Verhalten der Inge= ° 

klagten dμrauj' geprüft worden ist, inwieweit es gegen den § 2 ADS.2 
des He tmtückegese tzes verstoße. soweit das Sbndergericht dabe t vor= 
letzungen dieser Gesetzeebesttmmung festgestellt hat, begegnet die 
Entscheidung keinen rechtlichen Bedenken. Es bleibt aber die Mag= 
lichkeit, daß das scndergericht rechtsirrig unterlassen hat, die 
Tragweite der Äußerungen in der Richtung anderer mögt scher Gesetzes= 
Verletzungen zu untersuchen. so hätte das sbnderger tcht erörtern 
müssen, ob die Angeklagte nicht auch den Tatbestand des § 1 HetmtUk= 
kegesetzes . erfüllt hat, indem sie vorsätzlich eine unwahre Be= 
hauptung tatsächlicher Art aufgestellt oder verbreitet hat, die ge= 
eignet war, das Hohl des Reiches zu= schädigen. Die ÄUßerungen kann= 
ten Jedenfalls zu einer solchen Schädigung gee ignet sein. ferner nee 
te das sondergericht die in der .Nicht igke ttsbeschwe rde geltend ge= 
machten Möglichkeiten beachten müssen. 

Die für Zahl 1 
. 

der .Ntchttgkeitsbesehwerde in Betracht kam= 
mende .Form eines Verbrechens der Zersetzung der Wehrkajt nach' dem 
§ 5 Abs. l .Nr. l der KriegssonderstrafrechtsVO begeht derjenige, 
der öjyentlich den Willen des "deutschen oder verbindeten Volkes zur 
weh rhajt en Selbstbehauptung zu lähmen oder zu :ersetzen sucht . zu 
einem derartigen Unternehmen sind die Äußerungen der Angeklagten 
geeignet. Lena ihnen kann die Leutung zukommen, . die in der Beschwer= 
de wie' folgt gekennzeichnet ist: - 

„Wer das Vertrauen zu dem Führer und 'As íchskanzler untergräbt 
und ihm vonntnft, er handele als Oberster Befehlshaber der Wehrmacht 
verantwortungslos und spiele verbrecherisch mit dem Leben deutscher 
Männer, der lähmt und zersetzt den Willen des Deutschen Volkes zur 
weh rhajten Selbstbehauptung. Sagt e zu. Täter den Untergang des ;in= 
rers und Heichskanzlers voraus, so verbreitet er« Hofjhungslosígke lt 
und zerstört das Ver trauen~ in den endgfllttgen Steg der deutschen 
wajvvn. VOrtritt der Täter gar die Ansicht, daß' Deutschland den 
Krieg .gar nicht zu gewinnen brauche; es werde dem deutschen Volk so 
und anders schlecht gehen, so.macht er~geltend, daß es gar keinen 
Sinn habe, diesen Krieg wetterzuführen.v 

Zum inneren Tatbestand gehört nicht, daß der Täter erstrebt 
oder bezweckt,den wehrwíllen zu lahmen oder zu zersetzen; es genügt, 

› ı 

daß 
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daß e r  d i e  llögl i chke i t  der sehädl wichen Wirkung se iner  zersetzenden 
Äußerung erkennt, s i e  aber n icht  unterläßt, sondern d i e  bete ichnete 
mc›'glzlchlcez: bzzızgı: und in  Kauf nínvnt - Rest Bd . 72 s. 35 ßj/42]', 
Bd.  `76 s. 118 51g. 

Auch das Merkmal kann h i e r  gegeben se i n ,  daß d i e  ~Außer-ungen 
öffent l ich gemacht- worden s i n d .  ,Denn auch der handelt n a c h d e m  
Rechtsprechung in  dem h i e r  i n  Betracht kommenden .Sinne öffentl ich, 
der zwar nur zu bestimmten Personen spr icht ,  aber dam i t  rechnet, 
seine Äußerungen wurden durch d i  ese i n  we i te re  Kreise und damit in 
d i e  äffenızrcnztezı gelangen - des: er .  76 s. 118; 0p2ter diesen um= 
ständen kann mi thier auch d i e  nur e iner  Einzelperson gegenüber ge= 
machte M i t t e i l ung  a ls  e i n e  öffentl iche Äußerung g e l t e n . .  ,Nenn w i e  
durch den Täter kann auch durch e inen  e inze lnen Empfänger e ine  l l it= 
Te i l ung  an bei iebige Personen e ines  n icht  begrenzten und gekenn-= 
zeichneten Kreises gelangen. 

Es muß deshalb schon aus dem Grıezde, we i l  n i ch t  erkennbar i s t ,  
inwieweit das Sondergericht geprüft hat, ob auf den .Sachverhalt der  

§ 5 Abs. 1 der KriegssonderstrafrechtsVO anzuwenden s e i ,  das orte i l  
aufgehobeN und d i e  Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an 
das Erstgericht .aurückvenoiesen werden. 

.. 

Im neuen Verfahren wird we Ster  .zu beachten se i n :  
a )  - Zahl 2 de r  lvtcht igkeitsbeschuerdwr Die Angeklagte hat 

gegenüber der Frau K den Anschlag auf den S5-Obe r== 
gruppenfUhrer Heydrich gutgehe aßen und für begründet er= 
k lär t  . Heydrich i s t  e inem Bombenattentat zum Opfer gefallen. Die 
Angeklagte kann somi t  versucht haben, e i n  .sprengstoffuerbrechen zu 
rechtfer t i gen .  .Damit kann s i e  den Tatbestand e ines Verbrechens nach 
dem § 8 des österre íchíschen Gesetzes vom 27. Hat 1885 Hell I 8.134 
,bet r .  Anordnungen gegen den g e m e n g e  jährl ichen Gebrauch von .5preng= 

Stoffen user. i n  der Fassung des Bundesgesetzes vom 19 .  Juni 1934 
(56291 30 N r .  77) und der  sprengstoffgesetenovelle vom Jahre 19.35 
(B681 56' N r .  197) hergeste l l t  haben. Denn auch d iese Äußerung kann 
a l s  öffentl ich gefallen angesehen we rden, obwohl s i e  nur uozr der  
Frau K a l l e i n  geschah, fa l ls  nämlich d i e  Angeklagte damit ge-=' 

rechnet hat, durch Frau K1:lwe rde d i e  M i t t e i l ung  an bei íebtge 
Personen verbre i te t  we rden. Der Begriff öffentl ich nnıß h i e r  ebenso 
w i e  b e i m  § 5 der  KriegssonderstrafrechtsVO - siehe oben - ausgelegt 
werden. 

. Dem österreichischen Recht i s t  auch d iese Auffassung des 
Begriffes „öffentlich" n i ch t  fremd. .so hat der Oberste Gerichtshof 

-zum 
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zum § 489 ö. Std in der Entscheidung ist ZIV\Hr. 66 ausgesprochen: 
„ Ibn einem öffentlichen Bekanntmachen einer Tatsache kann (nur) dann 
gesprochen werden, unnn es unter Umständen erfolgt, die nach den 
gewöhnlichen Lebensregeln mit großer Wahrschetnl íchkeit erwarten 
lassen, daß' diese Tatsache in weiteren' Kreisen bekannt werden wird." 
Bei dem hier bezeichneten § 8 erfordern der Zweck' des Gesetzes und 
die Belange der Allgemeinheit diese weite Auslegung. pce Gesetz will 
insoweit zum Schutze der Allgemeinheit jede Anregung zu 5brengstoj7= 
verbrechen - namentlich zu solchen politischer Art - gegenüber be= 
liebigen Personen verhüten. Dieser Zweck könnte vereitelt werden, 
nenn die Mitteilung an einen Einzelnen zugelassen wäre, der - wie 
der Täter erwartet - seinerseits die Verbreitung fortsetzt. 

b) - zahl 3 der .Nicht igkeitsbeschwerde. Las fibndergericht 
stellt fest, die Angeklagte sei staatsfeindlích eingestellt und 
benutze ihren sbmmeraujenthalt, um Hetzprvpaganda zu . treiben. 

mußte ßnlaß zur .Prujung geben, . ob die .Angeklagte als 
Volksschädling zu betrachten se i und ein 'Verbrechen gegen 
den § 4 der VolksechädlíngsVO begangen habe . Zum Tatbestand die= 
ses*Gesetzes gehört, daß der Vblksschädling eine Straftat - also auch 
eine nach dem He imtückegesetz strafbare Handlung - vorsätzlich unter 
Ausnutzung der durch den Kriegszustand verursachten außergewöhnlichen 
Verhältnisse begeht. Auch sogenannte n innere Tatsachen" können den 
Begriff' solcher außergewöhnlichen Verhältnisse erfüllen - Rest .Bd.75 
S. 49 LSQYÄ Deshalb können sie auch. darin gefunden werden, daß die 
Heimat in ihrem Bangen um das Leben ihrer .Angehörigen im Felde .Nach= 
richten darüber begehrt; in Welchem Umfange die schlachten Qpfer 
fordern und inwieweit die mit itärischen Führer ihre Truppen schonen, 
und daß die Heimat deshalb auch besonders bereit ist, Gerüchte über 
diese Fragen aufzunehmen und beim Gedankenaustausch zu verbre tten. 
Ohs die Angeklagte über die Gründe erzählt hat, aus denen General= 
feldmarschall von Brauchttsch aus der Obersten Heeresleitung ausge= 
schieden ist, kann eine nachricht der bezeichneten Art darstellen. 
Bei ihrer He tspropaganda hätte die Angeklagte die gekennzeichneten 
außergewöhnlichen Kriegsumstände ausgenützt, wenn sie deren Vonhan= 
den sein gekannt und sich dieselben im .Bewußtsein zunutze gemacht 
hätte, daß dadurch die von ihr in Betracht gezogene Verbreitung des 
Gerüchtes erleichtert wurde . Wegen der Merkmale, die einen Täter zum 
Volksschädl Ing stempeln und wegen der sonstigen Voraussetzungen für 
die Anwendung des § 4 VolksschädlingsVO genügt es, auf' Beet Bd . 74 
e. §21 L3.2.27. ea.75 e. 210 (2117, so .76 .s-.49 [53/527 hin.:-uwe Isen. 

B. 

.Dies 
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B .  Den Bedenken des Oberreichsanwalts gegen den Strafaussp ich 
i s t  beizutreten, selbst wenn man davon ausgeht, de r  Angeklagten sei= 
en l e d i g l i c h  d i e  i m  angefochtenen U r t e i l  angenonwnenen straftaten 
nachgewiesen. Die Feststel lung, daß die Angeklagte aus staatsfeind-=' 
l i ch te r  E inste l lung ihren Urlaub benutzt habe, He tzpropaganda .zu 
t re iben ,  und daß s i e  s i ch  dabei  an vö l l i g  fremde Personen und an 
Kinder auf der Straße gewandt habe, hät te  das sonderger tcht abhang= 
ten müssen, e i n e  .strafe aussuspreehen, d i e  s i c h  so w e i t  von der 
Höchststrafe entfernte. Dazu durfte auch d i e  nervöse f /berreízthei t  
der Angeklagten ohne we i te res  keinen Anlaß geben. Gerade derart  un= 
beherrschte Naturen müssen scharf angefaßt und nachdrücklich darauf 
hingewiesen werden, .was s i e  der Al lgemeinheit schuldig s i n d .  s ie 
s ind  verpf l ichtet,  Ihre gefährlichen Gewohnhe i tem und Anlagen durch 
besondere Anstrengung auszugleichen - ugl. hierzu Rest Bd.  74 
S. 217. Keinesfal ls  geht es an, auf d i e  Persönl ichkeit  der Ange-*= 
klagten s o  weitgehend fnakszchz .zu nehmen, wo es sich um den sehnt: 
der  Volksgeme inschaft handel t ,  d i e  durch das Verhalten der .tngek'lag= 
ten schwer bedroht i s t  . Die  Angeklagte Han. e i n e  gute Erziehung ge= 
nassen und steht a ls  s tädt ische Angestellte der  He íchshauptstadt in  
e i n e m  besonderen Treuverhäl tn is zu einen: öffentlichen aınıeínwesen. 
Die  Verletzung ihrer Pf l ichten gegenüber der Al lgemeinhei t  s ind ihr  
deshalb besonders schwer anzurechnen. . 

Auch d iese  Grundsätze w i r d  das sondergericht b e i  seiner neuen 
Entscheidung zu beachten haben. 

II. Die Entscheidung über d i e  Fortdauer der strafhaft beruht 
auf Art . I der DurchfVO .zur Zuståndtgke i tsvo vom 1 .September 1941 
(des: r s. 552) . 
ges.  tamele Schoerl i n  Zeid ler  

D r .  Pazoelka Grafen 
ıı 


